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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

L. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXX. Jahrgang.

Nr. «O. Basei, 14. Mai. 1904.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an ..Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst l). Wille, Meilen.

Inhalt: Die neue Felddienstordnung. — Zur Militärreform. (Schluss.) — Eidgenossenschaft: Mutationen.
IX. Bericht des schweizer. Zentralvereins vom Roten Kreuz. — Ausland: Prankreich: Wichtige Änderung in der

Gliederung der französischen Feldartillerie. Bulgarien: Pferdebeschaffung für das Heer. England: Bessere Er-
Ziehung der Infanterie-Unteroffiziere. Stand der Miliz.

Die neue Felddienstordnung.

Am 31. März ist vom Bundesrat eine neue

Felddienstordnung von einstweilen provisorischer

Gültigkeit dekretiert und der Beginn ihrer
Gesetzeskraft auf den 1. Mai festgesetzt worden.

Aber erst am 7. Mai gelangte dies Gesetz, welches

schon seit einer Woche in Kraft sein sollte,

zur Versendung an diejenigen, welche dasselbe

zuerst gründlich studieren und sich in seinen

Geist einleben müssen, bevor sie nach ihm amten,
und es in unsern kurzen Militärkursen anderen

lehren können.

Das ist etwas, das die mit der Drucklegung
und Versendung des Reglements betrauten
unteren Organe der Militärverwaltung unbedingt
hätten vermeiden sollen und auch unbedingt
hätten vermeiden können, wenn nicht ein ganz
aussergewöhnliches unerwartetes Ereignis die

Fertigstellung verunmöglichte. — Als das Reglement
am 31. März dem Bundesrat zur Genehmigung

vorgelegt wurde, musste dies, ganz gleich wie

bei allen andern solchen Vorlagen, in gedruckten

Exemplaren geschehen sein. Dass dies der

Fall, geht auch aus einer bezüglichen
Mitteilung des Verfassers selbst auf Seite 201 der

„Monatsschrift für Offiziere" hervor. — Er teilt
mit, dass sein Entwurf am 23. November 1903

vom Militärdepartement angenommen wurde, nun

begann Übersetzung ins Französische und Drucklegung

welche den Winter von 1903 auf
1904 in Anspruch nahmen. „Die Vorlage des

fertigen Entwurfes ans Departement erfolgte am
26. März; in seiner Sitzung vom 31. März

sprach der Bundesrat die Genehmigung des

Entwurfes aus und verordnete er dessen vor¬

läufig provisorische Inkraftsetzung für die Dauer
einer längeren Vßrsuchsfrist."*) Daraus, dass

die Vorlage nicht die sonst übliche Zeit auf
dem Kanzleitisch lag, bevor der Bundesrat über
sie Beschluss fasste, sondern dass sie, kaum

vorgelegt, sofort in Behandlung genommen wurde,
folgt einerseits, dass die Mitglieder des Bundesrates

die Vorlage einfach annahmen und anderseits,

dass das Militärdepartement es als
geboten erachtete, das Reglement so rasch wie

möglich zur Einführung zu bringen. Als ganz
zweifellos muss angenommen werden, das

Militärdepartement würde niemals den 1. Mai als

den Einführnngstag des neuen, bis jetzt niemanden

bekannten Gesetzes bestimmt haben, wenn
es nicht vollauf berechtigt gewesen wäre,
anzunehmen, dass das Gesetz rechtzeitig, d. h.
mindestens 14 Tage vor seinem Inkrafttreten
denjenigen zugestellt sei, welche danach amten
sollen.

Die Verspätung der Versendung ist etwas, das

allgemein nicht vorkommen dürfte uud in diesem

besondern Falle unerklärlich ist. Man sage nicht,
dass es von keiner Bedeutung sei, ob das Reglement

14 Tage früher oder später in Kraft tritt.
Materiell ist das ja ganz richtig, aber darin,
dass man dies sagt, liegt gerade jene Auffassung
militärischer Dinge, die verhindert, dass unser
Wehrwesen zu Kriegsgenügen kommt. Solange

man nicht empfindet, dass, wenn der Bundesrat

die Inkrafttretung eines neuen militärischen
Gesetzes auf den 1. Mai befiehlt, dann dies Gesetz

auch tatsächlich muss auf den 1. Mai in Kraft

*) Im offiziellen Bulletin der Bundesratsverhandlungen
steht nichts von einer „längeren Versuchsfrist".


	...

